
Deutsche Asylpolitik und EU-Flüchtlingsschutz im 
Rahmen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 

(GEAS)

Nr.  29                   Mai 2015

Einleitung

Kaum ein innenpolitisches Thema ist in den letzten 
Jahren so kontinuierlich Gegenstand öffentlicher De-
batten gewesen wie die Asylpolitik und der Umgang mit 
Flüchtlingen.1  Die seit 2009 deutlich steigende Zahl von 
Schutzbegehren – allein zwischen 2012 und 2014 hat 
sich das Antragsvolumen in Deutschland mehr als ver-
doppelt – hat eine neue politische und gesetzgeberische 
Dynamik mit zahlreichen Kontroversen entfacht. Zum ei-
nen wurde deutlich, dass Bund, Länder und Kommunen 
nicht ausreichend auf schnell wachsende Flüchtlings-
ströme vorbereitet waren, sodass es zu gravierenden 
Problemen bei der Unterbringung und zu Verfahrensstau 
beim zuständigen Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) kam. Zum anderen wurden Schutzsuchen-
de wieder verstärkt mit dem Verdacht des ›Asylmiss-
brauchs‹ belegt und politische Maßnahmen ergriffen, die 
das im internationalen Maßstab generöse deutsche Asyl-
recht einschränkten.2 Hierbei spielte vor allem die Sorge 
eine Rolle, ein liberales Asylrecht könnte als Pull-Faktor 
wirken und Flüchtlinge, die sich in anderen europäischen 
Ländern aufhalten, zur Weiterwanderung nach Deutsch-
land motivieren. 

Genau hier zeigen sich die transnationalen Dimensi-
onen der Flüchtlingspolitik: Mittlerweile ist das Asylrecht 
in Form von detaillierten Mindeststandards nahezu voll-
ständig europäisiert und unterliegt der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) – nur 
sehr begrenzt können daher auf nationaler Ebene res-
triktive Maßnahmen ergriffen werden. Die Zuständigkeit 
für die Durchführung der Asylverfahren ist durch die Dub-
lin-Verordnung eindeutig geregelt; gleichzeitig trägt die 
Europäische Union kollektive Verantwortung für seine 
Außengrenzen – und daher z. B. auch für die Flüchtlings-
tragödien im Mittelmeer und die Aufnahme von Kriegs- 
und Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien. Eine Analyse 
der deutschen Asylpolitik kann daher nur eingebettet in 

eine Gesamtbetrachtung des gemeinsamen Systems des 
Flüchtlingsschutzes in der EU erfolgen. Dabei müssen 
stets zwei Facetten betrachtet werden: einerseits die em-
pirisch beobachtbaren Fluchtbewegungen und anderer-
seits die Reaktionen einzelner Staaten oder der Gemein-
schaft im Umgang mit dieser Migration. Hier offenbaren 
sich in den nächsten Jahren für Deutschland, aber insbe-
sondere für die EU eine Vielzahl von Herausforderungen.

Das Kurzdossier gibt zunächst einen Überblick über 
das internationale Flüchtlingsrecht, das den Rahmen für 
nationale Bestimmungen zum Flüchtlingsschutz bildet. 
Es folgt eine Übersicht nationaler Formen der Schutz-
gewährung. Anschließend setzt sich das Kurzdossier mit 
Asylrecht, Flüchtlingspolitik und humanitärer Zuwande-
rung in der Bundesrepublik Deutschland auseinander. 
Daraufhin folgt ein Blick auf Harmonisierungsbestre-

Infobox: Schutzbedürftige weltweit

Ende 2013 befanden sich weltweit nach Angaben 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen (UNHCR) 51,2 Millionen Menschen aufgrund 
von Verfolgung, Gewalt oder Menschenrechtsverlet-
zungen auf der Flucht (›forcibly displaced‹). Dies ist 
die höchste Zahl seit Beginn derartiger Statistiken im 
Jahr 1989. Davon waren 16,7 Millionen registrierte 
oder anerkannte Flüchtlinge, 33,3 Millionen Binnen-
flüchtlinge und 1,2 Millionen Asylbewerber. 86 Prozent 
aller Flüchtlinge wurden von Entwicklungsländern auf-
genommen. 98.400 Flüchtlinge wurden 2013 von 21 
Ländern über Resettlement-Programme aufgenom-
men. 6,3 Millionen Flüchtlinge lebten seit langem un-
ter schwierigen Lebensumständen (›protracted situa-
tions‹), sowohl in großen Flüchtlingscamps, als auch 
häufig ebenso prekär auf sich allein gestellt in Groß-
städten.3 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/176798/dubliner-uebereinkommen
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/176798/dubliner-uebereinkommen
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/fischer-weltalmanach/66246/unhcr
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/fischer-weltalmanach/66246/unhcr
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/fischer-weltalmanach/66246/unhcr
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bungen der EU im Politikfeld Flucht und Asyl. Abge-
rundet wird der Beitrag durch eine Auseinandersetzung 
mit aktuellen Entwicklungen in Deutschland und einem 
Ausblick auf zukünftige europäische Herausforderungen 
beim Flüchtlingsschutz.

Flüchtlingsrecht: Der internationale  
Rahmen

Flüchtlinge unterscheiden sich von sonstigen internati-
onalen Migranten (wie z. B. Arbeitsmigranten, die in der 
Regel freiwillig in ein anderes Land wandern) dadurch, 
dass ihre Migration aufgrund von Konflikten oder Verfol-
gung erzwungen ist. In der Realität sind diese Kategorien 
nicht immer trennscharf, häufig sind die Migrationsmotive 
vielfältig. Dennoch ist es aus Sicht von Staaten notwen-
dig, zwischen Schutzbedürftigen und ›normalen‹ Migran-
ten zu unterscheiden. Dabei wird nicht jede unfreiwillige 
Wanderung – etwa wenn diese durch Armut oder Klima-
veränderungen ausgelöst wird – von der internationalen 
Staatengemeinschaft als schutzrelevant anerkannt. Wer 
in welche Kategorie von Migranten fällt, ist dabei immer 
auch ein Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse. 

Generell obliegt Staaten das Recht zu entscheiden, 
wer Zugang zum nationalen Territorium erhält und wem 
unter welchen Bedingungen Schutz gewährt wird. Einge-
schränkt ist die Souveränität der Staaten jedoch durch 
das internationale Flüchtlingsrecht.4 Dieses entstand als 
Reaktion auf die Erfahrungen der beiden Weltkriege des 
20. Jahrhunderts, die Millionen internationaler Flücht-
linge hervorgebracht haben. Am 10. Dezember 1948 
verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrech-
te. In Art. 14 heißt es: Jeder hat das Recht, in anderen 
Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 
Aus dem Recht, Asyl zu suchen, folgt aber kein auto-
matisches Recht, Asyl zu erhalten. Zwei Jahre später, 
am 14. Dezember 1950, schuf die Generalversammlung 
das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen (UNHCR), der von da an für internationale 
Flüchtlinge zuständig sein sollte. Laut seinem Mandat 
soll der UNHCR internationale Aktionen zum Schutz von 
Flüchtlingen koordinieren und sicherstellen, dass die 
Menschenrechte von Flüchtlingen respektiert werden 
und dass Flüchtlinge das Recht haben, Asyl zu suchen.

Das nach dem Zweiten Weltkrieg stetig weiterentwi-
ckelte internationale Flüchtlingsrecht basiert im We-
sentlichen auf der am 28. Juli 1951 unterzeichneten und 
1954 in Kraft getretenen Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK).5  Wichtigste Inhalte der Konvention sind die De-
finition des Flüchtlingsbegriffs und das Non-Refoule-
ment-Prinzip, d. h. das Verbot der Zurückweisung in ein 
Gebiet, in dem einem Flüchtling Verfolgung droht (GFK 
Art. 33). In Europa leitet sich dieses auch aus Art. 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, in 
Kraft seit dem 3.9.1953) ab: »Niemand darf der Folter 
oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden.« In Art. 1a(2) der GFK 

wird der Flüchtlingsbegriff definiert: »Ein Flüchtling ist 
eine Person mit der begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung«. Diese Definition bezog sich 
zunächst nur auf Flüchtlinge in Europa und auf Ereignis-
se vor dem 1. Januar 1951. Mit dem Protokoll von New 
York wurde 1967 die zeitliche und geografische Begren-
zung der GFK aufgehoben. Sie erhielt damit universelle 
Gültigkeit. Bis heute haben über 140 Staaten die Kon-
vention bzw. das Protokoll unterzeichnet, darunter auch 
die Bundesrepublik Deutschland (1953) sowie sämtliche 
Mitgliedstaaten der EU. 

Die damaligen Festlegungen der GFK wirken bis in 
die Gegenwart. So ist das Flüchtlingsrecht bis heute da-
von geprägt, dass Schutzsuchende ihre individuelle Ver-
folgung glaubhaft machen müssen. Im Laufe der Jahre 
hat sich die Interpretation der GFK jedoch schrittweise 
verändert, insbesondere wurde der Geltungsbereich der 
Konvention durch die Aufnahme von Verfolgung durch 
nicht-staatliche Akteure sowie von geschlechtsspezifi-
scher Verfolgung erweitert. Neben diesen internationalen 
Vereinbarungen existieren in immer stärkerem Ausmaß 
europarechtliche Regelungen im Bereich der Asylpoli-
tik (siehe Abschnitt ›Flucht und Asyl als europäisiertes 
Politikfeld‹). Zusätzlich verfügen vielen Staaten über na-
tionale Regelungen und Schutzformen, in Deutschland 
beispielsweise Art. 16a des Grundgesetzes, der politisch 
Verfolgten Asylrecht einräumt.

Formen staatlicher Schutzgewährung

Es gibt vier zentrale Formen der humanitären Schutz-
gewährung.6 Die verschiedenen Formen der Schutzge-
währung schließen einander dabei nicht aus, sondern 
ergänzen sich.

Asylverfahren

Die in Deutschland bekannteste Form ist das Asylver-
fahren. Dieses setzt jedoch voraus, dass ein Schutzsu-
chender sein Herkunftsland aus eigener Kraft verlassen 
und über Drittstaaten nach Deutschland eingereist ist. 
Ein Asylantrag kann nämlich nur auf deutschem Territori-
um gestellt werden und nicht etwa in der deutschen Bot-
schaft im Herkunftsland des Geflüchteten. Dieser Weg 
setzt in der Regel finanzielle Ressourcen voraus und 
ist aufgrund der meist irregulären Grenzüberschreitung, 
insbesondere bei einer Überquerung des Mittelmeers, 
mit erheblichen Risiken verbunden. Daher gelangt nur 
ein kleiner Teil der weltweit etwa 50 Millionen Schutzbe-
dürftigen nach Europa und Deutschland (siehe Infobox 
›Schutzbedürftige weltweit‹). Der weitaus größere Teil 
verbleibt in der Herkunftsregion, etwa in einem Nachbar-
land. Grundsätzlich kann in Deutschland ein Asylantrag 
bei jeder Behörde gestellt werden. Formal zuständig ist 
aber die im jeweiligen Bundesland liegende Außenstelle 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
an die die anderen Behörden gegebenenfalls weiterlei-
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ten. Nachdem der Asylantrag in Deutschland gestellt 
wurde, werden in einem individuellen Verfahren ver-
schiedene Schutzansprüche geprüft: die grundgesetz-
liche Asylberechtigung nach Art. 16a GG, die Anerken-
nung als Flüchtling gemäß GFK, subsidiärer Schutz und 
Abschiebeverbote.7 Je nach Schutzstatus unterscheiden 
sich die daraus resultierenden Rechtsansprüche, etwa 
bezüglich der Aufenthaltsdauer und des Rechts auf Fa-
miliennachzug. Am weitreichendsten sind die Rechte von 
Asylberechtigen und anerkannten GFK-Flüchtlingen, die 
in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren 
erhalten, während die übrigen Schutzberechtigten in 
der Regel einen Aufenthaltstitel für ein Jahr erhalten. 
In den letzten Jahren gab es aber eine Angleichung der 
Rechtsstellung von subsidiär geschützten Flüchtlingen. 
Ein Schutzstatus kann auch widerrufen werden, wenn 
die Fluchtursachen wegfallen, etwa, wenn ein Konflikt im 
Herkunftsland beendet wird.8  Asylbewerber, die keinen 
Schutzstatus zugesprochen bekommen, müssen recht-
lich gesehen das Aufnahmeland wieder verlassen. In vie-
len Fällen geschieht dies jedoch nicht, da entweder eine 
Rückführung nicht möglich ist (z. B. weil keine gültigen 
Identitätspapiere vorliegen), abgelehnte Asylbewerber 
nicht auffindbar sind oder keine Transportmöglichkeiten 
existieren.

Kontingente

Bei der Aufnahme von Schutzbedürftigen aus dem Aus-
land im Fall größerer Flüchtlingskrisen (z. B. Ex-Jugosla-
wien in den 1990er Jahren oder Syrien seit 2011) werden 
Flüchtlinge aus den Herkunftsregionen evakuiert oder es 
wird ihnen die eigenständige legale Einreise mit einem 
Visum ermöglicht. Hier werden in der Regel festgelegte 
Kontingente von Flüchtlingen aufgenommen. Es gibt kei-
ne individuelle Prüfung des Schutzbedarfs, es wird aber 
geprüft, ob die Person tatsächlich zu der aufzunehmen-

den Gruppe gehört und ob Ausschlusskriterien vorliegen 
(z. B. Beteiligung an Kriegsverbrechen). Die Aufnahme 
ist häufig temporär angelegt.

Resettlement

Eine dritte Form der Schutzgewährung von Industrie-
staaten ist das Resettlement (Neuansiedlung). Hier wer-
den besonders schutzbedürftige Personen, die bereits in 
einen anderen Staat geflohen sind, dort aber keine Auf-
enthaltsperspektive haben und auch in absehbarer Zeit 
nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, in einen 
dritten Staat umgesiedelt. Das Programm wird vom UN-
HCR koordiniert und umfasste für das Jahr 2015 planmä-
ßig rund 127.000 Plätze weltweit. Demgegenüber steht 
laut UNHCR ein Bedarf an Plätzen für rund 958.000 Per-
sonen.10 Die Aufnahme ist in der Regel dauerhaft. Sowohl 
temporäre Aufnahmeprogramme als auch Resettlement 
haben den Vorteil, dass Flüchtlinge sicher einreisen kön-
nen. Zudem werden auch besonders schutzbedürftige 
Flüchtlinge aus Krisenregionen aufgenommen, die nicht 
über die nötigen Ressourcen verfügen, um selbst in ein 
europäisches Land zu reisen, um dort Asyl zu beantra-
gen. Ferner werden Erstzufluchtstaaten in Konfliktregi-
onen entlastet, die durch große Flüchtlingszahlen über-
fordert sind.

Regionale Schutzprogramme

Eine vierte Form der Schutzgewährung sind die zum 
großen Teil von westlichen Industrieländern finanzier-
ten regionalen Schutzprogramme in den Nachbarstaaten 
der Herkunftsländer, wo der größte Teil aller Flüchtlinge 
weltweit Zuflucht sucht. Eine Unterbringung in geografi-
scher Nähe hat den Vorteil, dass sie in der Regel kos-
tengünstiger erfolgen und damit einer größeren Zahl von 
Flüchtlingen geholfen werden kann. Außerdem können 
die Betroffenen nach dem Ende des fluchtauslösenden 
Konflikts schnell in ihre Heimat zurückkehren. Davon zu 
unterscheiden sind sogenannte Binnenflüchtlinge (auch 
Binnenvertriebene), die häufig in anderen Teilen ihres 
Herkunftslandes auf der Flucht sind. Sie erhalten in un-
terschiedlichem Ausmaß – je nach Sicherheitslage – Un-
terstützung durch die internationale Gemeinschaft, z. B. 
in Form von Lebensmitteln oder medizinischer Versor-
gung.

Die beschriebenen Formen der Schutzgewährung 
können sich in der Praxis durchaus auf die gleichen Her-
kunftsgruppen beziehen, wie das Beispiel der syrischen 
Flüchtlinge zeigt: Von einer Bevölkerung von 21 Millio-
nen vor Ausbruch des Bürgerkriegs Anfang 2011 waren 
bis Ende Mai 2015 etwa die Hälfte auf der Flucht: Ca. 
7,6 Millionen waren Binnenvertriebene, rund vier Millio-
nen haben Zuflucht in den Nachbarstaaten gesucht. Et-
was mehr als 250.000 Syrer haben seit Ausbruch des 
Konflikts individuell Asylanträge in der EU gestellt, zum 
großen Teil in Deutschland und Schweden. Etwa 50.000 
Personen wurde durch humanitäre Aufnahmeprogramme 
– temporär oder dauerhaft – Schutz gewährt.11 

Infobox: Was bedeutet ›subsidiärer Schutz‹?

Subsidiärer Schutz kann Personen gewährt werden, 
die nicht die Voraussetzungen des grundgesetzlichen 
Asylrechts oder der Genfer Flüchtlingskonvention er-
füllen, denen im Falle einer Rückkehr in ihr Herkunfts-
land aber ein ›ernsthafter Schaden‹ (Art. 15 der EU-
Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU ) droht. Dies ist 
der Fall, wenn dort mit:
a. der Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe 

oder
b. Folter, unmenschlicher oder erniedrigende Behandlung 

oder Bestrafung oder
c. einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens 

oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkür-
licher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder in-
nerstaatlichen bewaffneten Konflikts gerechnet werden 
muss.9

http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylrecht/asylrecht-node.html
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylrecht/asylrecht-node.html
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Abschiebungsverbote/abschiebungsverbote-node.html
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Asylrecht, Flüchtlingspolitik und humani-
täre Zuwanderung in der Bundesrepublik

Parallel zum internationalen Flüchtlingsrecht entwickelte 
sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in West-
Deutschland ein im internationalen Vergleich weit gefass-
tes Asylrecht. Damit markierte der Parlamentarische Rat 
einen bewussten Bruch mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit, die millionenfach zu Tod, Flucht und Ver-
treibung geführt hatte.12 Das Asylrecht wurde 1949 in der 
Verfassung verankert; in Art. 16 des bundesdeutschen 
Grundgesetzes stand bis 1993 ohne Einschränkung der 
Satz: »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht«.

Entwicklung der humanitären Zuwanderung nach 
Deutschland

Die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit war geprägt 
von umfangreichen Fluchtbewegungen in Deutschland 
und ganz Europa. Nach Kriegsende befanden sich rund 
neun Millionen Displaced Persons, Überlebende des na-
tionalsozialistischen Arbeits-, Konzentrations- und Ver-
nichtungslagersystems, die 20 Nationalitäten entstamm-
ten, auf deutschem Boden. In die vier Besatzungszonen 
Deutschlands flohen 12,5 Millionen Deutsche aus den 
Ostgebieten oder den deutschen Minderheitengebieten 
in Ost-, Südost- und Osteuropa oder wurden von dort bis 
1949 vertrieben. Im Zeitraum 1949 bis zum Mauerbau 
1961 kamen mindestens 2,7 Millionen Zuwanderer aus 
der DDR in die Bundesrepublik.

Infobox: Vietnamesische Boatpeople

Große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt Ende der 
1970er Jahre die Aufnahme sogenannter Boatpeople, 
die unter oft dramatischen Fluchtumständen überwie-
gend aus Vietnam, aber auch aus Laos und Kambo-
dscha kamen. Unter dem Begriff Boatpeople versteht 
man Personen, die häufig mit hochseeuntauglichen 
kleineren Booten versuchen aus ihren Herkunftslän-
dern (oder von Transitländern aus) über den Seeweg 
in andere Länder zu fliehen. Zwischen 1978 und 1986 
nahm die Bundesrepublik knapp 40.000 vietnamesi-
sche Flüchtlinge auf, von denen ein großer Teil über 
das Südchinesische Meer geflohen war. Teilweise 
wurden diese mit vom Staat gecharterten Maschi-
nen eingeflogen, zum Teil auch auf Schiffen bis nach 
Deutschland gebracht.13 Das von einem eigens aus 
diesem Anlass gegründeten Verein gecharterte Schiff 
›Cap Anamur‹ rettete etwas mehr als 10.000 Flüchtlin-
ge. Diese vietnamesischen Flüchtlinge mussten kein 
Asylverfahren durchlaufen, sondern erhielten einen 
gesonderten Status als sogenannte ›Kontingentflücht-
linge‹, der ein Recht zum dauerhaften Aufenthalt sowie 
eine Arbeitserlaubnis beinhaltete. Rechtliche Grundla-
ge war das 1980 aus diesem Anlass verabschiedete 
›Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer 
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge‹ (HumHAG, 
auch als Kontingentflüchtlingsgesetz bezeichnet).

Abbildung 1: Asylanträge in der Bundesrepublik Deutschland 1973 - 2014

Quelle: BAMF (2015b).
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Bis Ende der 1970er Jahre hatte es sich bei den Asylan-
tragstellern überwiegend um politische Flüchtlinge aus 
Staaten des Ostblocks gehandelt, von denen die große 
Mehrzahl als Asylberechtigte anerkannt worden war. Zu 
einem ersten Höhepunkt bei den Flüchtlingszahlen kam 
es in den Jahren 1979-1981, als insgesamt ca. 200.000 
Asylanträge in der Bundesrepublik gestellt wurden (vgl. 
Abbildung 1). Fluchtauslösend waren v. a. der Militär-
putsch in der Türkei und die Verhängung des Kriegs-
rechts in Polen.14 Mitte der 1980er Jahre stieg die Zahl 
der Asylanträge erneut deutlich an. Viele Flüchtlinge wa-
ren damals Tamilen aus Sri Lanka oder Kurden aus der 
Türkei, dem Iran und Irak. Die steigenden Antragszahlen 
führten in den 1980er Jahren – noch in der alten Bundes-
republik – zu Debatten um den vermeintlichen ›Asylmiss-
brauch durch Wirtschaftsflüchtlinge‹ und zu vereinzelten 
ausländerfeindlichen Übergriffen.

Bereits ab Ende der 1970er Jahre versuchten Bund 
und Länder durch Steuerungsmaßnahmen und Be-
schleunigungsgesetze auf die steigenden Antragszah-
len und den Verfahrensstau einzuwirken. So wurde z. B. 
der Instanzenweg gegen negative Asylentscheidungen 
erschwert, für einige der Hauptherkunftsländer eine 
Visapflicht eingeführt, ein Arbeitsverbot für die ersten 
zwölf Monate des Asylverfahrens verordnet und Sozial-
leistungen durch Einführung des Sachleistungsprinzips 
gekürzt. Auch die Unterbringung in Sammelunterkünften 
und die Einführung der Residenzpflicht dienten letztlich 
dem Ziel, die Bundesrepublik als Asylstaat unattraktiver 
zu machen. Dennoch stieg die Zahl der Asylanträge ab 
1988, als 103.100 Asylanträge gestellt wurden, sprung-
haft an. Die Anerkennungsquoten sanken jedoch, z. T. 
bedingt durch die restriktivere Rechtsauslegung, auf un-
ter zehn Prozent. Dennoch blieben viele abgelehnte Asyl-
bewerber oder Flüchtlinge, die keinen Asylantrag gestellt 
hatten, im Lande, da sie aufgrund von internationalen 
menschenrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepub-
lik oder fehlender Identitätsdokumente nicht abgescho-
ben werden konnten (sogenannte de-facto Flüchtlinge). 
Dieser Widerspruch gab dem politischen Streit um die 
Asylpolitik zusätzlichen Zündstoff.15

Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs stiegen die 
Asylzahlen weiter an und erreichten 1992 mit 438.200 
Asylanträgen ihren bis heute nicht mehr erreichten Hö-
hepunkt. Damals wurden rund drei Viertel aller Asylan-
träge in der EU in Deutschland gestellt. Besonders viele 
Flüchtlinge kamen Anfang der 1990er Jahre aus Rumä-
nien und Jugoslawien. 

Allein aus dem zerfallenden Jugoslawien kamen rund 
350.000 Bürgerkriegsflüchtlinge nach Deutschland, 
nicht zuletzt aufgrund bereits bestehender Netzwerke 
zu Einwanderern, die als sogenannte ›Gastarbeiter‹ in 
den 1960er und 1970er Jahren gekommen waren. Einige 
stellten einen Asylantrag, die Mehrzahl wurde lediglich 
geduldet.16 Die politische Debatte – auch im Kontext ho-
her Zuzugszahlen von Aussiedlern – spitzte sich immer 
mehr zu. In den frühen 1990er Jahren kam es sowohl in 
den alten als auch den neuen Bundesländern vermehrt 
zu ausländerfeindlichen und gewalttätigen Übergriffen 
(z. B. in Solingen, Mölln, Hoyerswerda, Rostock-Lichten-
hagen) mit zahlreichen Todesfällen.

Einschränkung des grundgesetzlichen Schutzverspre-
chens: Der ›Asylkompromiss‹

Vor dem Hintergrund dieser aufgeheizten Debatten und 
Entwicklungen einigten sich SPD, FDP und Unionspar-
teien Anfang Dezember 1992 auf eine grundlegende 
und restriktive Reform des deutschen Asylrechts, den 
sogenannten Asylkompromiss. Vertreter von CDU und 
CSU hatten bereits seit Mitte der 1980er Jahre darauf 
gedrängt, das im Grundgesetz verankerte Asylrecht ein-
zuschränken; SPD und FDP hatten ihre Zustimmung zu 
einer dafür notwendigen parlamentarischen Zweidrittel-
mehrheit aber verweigert. Am 6. Dezember 1992 wurde 
indes die erforderliche verfassungsändernde Mehrheit 
durch einen Parteienkompromiss gesichert, sodass we-
nige Monate später per Bundestagsbeschluss das Asyl-
recht deutlich eingeschränkt wurde. Fortan erschwerten 
insbesondere die Einführung der Konzepte der ›siche-
ren Drittstaaten‹ und der ›sicheren Herkunftsstaaten‹ 
die Beantragung von Asyl in Deutschland (siehe Infobox 
›Sichere Drittstaaten und sichere Herkunftsstaaten‹). 
Daneben führte der Asylkompromiss das sogenannte 
Flughafenverfahren ein, bei dem Asylanträge in einem 
Eilverfahren im Transitbereich von Flughäfen durchge-
führt werden können (§ 18a AsylVfG). Darüber hinaus 
wurde mit der Einführung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes ein eigenständiges Sozialleistungssystem mit 
deutlich verringertem Leistungsniveau für den Asylbe-
reich geschaffen.18

Die Einschränkungen des Asylrechts traten am 
1.7.1993 in Kraft. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 
1993 ging die Zahl der Neuanträge deutlich zurück. Sie 
verblieben noch einige Jahre auf einem Niveau von über 
100.000, sanken dann aber – auch vor dem Hintergrund 

Infobox: Jüdische Kontingentflüchtlinge

Eine spezielle Zuwanderergruppe, die in Deutschland ab den frühen 1990er Jahren aus humanitären Gründen 
aufgenommen wurde, waren jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Grundlage für die 
Aufnahme waren Beschlüsse der DDR-Volkskammer und des DDR-Ministerrats kurz vor der Wiedervereinigung, 
›verfolgten Juden in der DDR Asyl zu gewähren‹. Mit einem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 9. Januar 
1991 wurde das Kontingentflüchtlingsgesetz auch auf diese Gruppe angewendet. Die Aufnahme erfolgt ohne zah-
lenmäßige und zeitliche Begrenzung aufgrund von Einzelfallentscheidungen. Sie erhalten einen kollektiv zugebil-
ligten Status, der annähernd demjenigen von anerkannten Asylberechtigten entspricht. Bis Ende 2013 kamen rund 
215.000 Personen nach Deutschland.17
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nachlassender Konflikte in Europa – kontinuierlich bis zu 
einem Tiefpunkt im Jahr 2007. Doch nicht nur die abso-
lute Zahl der Asylanträge ging in dieser Zeit zurück, son-
dern auch der Anteil der EU-weit gestellten Anträge, die 
auf Deutschland entfielen: Im Jahr 1992 hatte Deutsch-
land über 70 Prozent aller in der Europäischen Gemein-
schaft gestellten Asylanträge bearbeitet, im Jahr 2000 
waren es nur noch 20 Prozent.19  Andere europäische 
Staaten nahmen nun wesentlich mehr Asylbewerber auf 
als Deutschland. Der Asylkompromiss wirkte sich somit 
auch auf andere EU-Staaten aus, gleichzeitig versuch-
te die Bundesregierung, die wesentlichen Komponenten 
des restriktiveren deutschen Asylrechts auch im Ge-
meinschaftsrecht zu verankern. Daraus resultierte eine 
immer stärkere Europäisierung der Asylpolitik ab Mitte 
der 1990er Jahre.

Flucht und Asyl als europäisiertes Politik-
feld: Errungenschaften und Harmonisie-
rungsziele

Flüchtlingspolitische Fragen sind innerhalb der Euro-
päischen Union vergleichsweise spät zum Gegenstand 
von Integrationsbemühungen geworden. Erst nachdem 
Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten 1985 
das sogenannte Schengener Abkommen zum schritt-
weisen Abbau der Grenzkontrollen im Personenverkehr 
geschlossen und sich ein Jahr später die Staats- und 
Regierungschefs der damals 12 EG-Mitglieder in der 
Einheitlichen Europäischen Akte auf die Vollendung des 
europäischen Binnenmarktes geeinigt hatten, wurde der 
Bedarf nach gemeinsamen europäischen Regelungen 
deutlich. Denn durch den Verzicht auf Grenzkontrollen 
würden fortan auch Schutzsuchende ungehindert in an-
dere Mitgliedstaaten weiterwandern und dort einen Asyl-
antrag stellen können.

Entwicklung eines rechtlichen Rahmens

Das Schengener Abkommen, das später in den rechtli-
chen Besitzstand der Europäischen Gemeinschaft inte-
griert wurde, sah neben dem Abbau der Binnengrenz-

kontrollen auch eine Angleichung der Vorschriften zur 
Visaerteilung vor. Um die potenziellen Sicherheitsrisiken 
zu minimieren, die sich aus dem Wegfall der Binnen-
grenzkontrollen ergaben, einigten sich die ›Schengen-
Staaten‹ auf eine bessere Kontrolle der Außengrenzen 
der Gemeinschaft. Das 1990 geschlossene Schengener 
Durchführungsübereinkommen (SDÜ oder ›Schengen II‹) 
markierte den Ausgangspunkt einer gemeinsamen Ein-
wanderungskontrollpolitik,20 zu deren zentralen Inhalten 
fortan auch Regelungen zum Umgang mit Flüchtlingen 
und Asylsuchenden zählten. Das sogenannte Dubliner 
Übereinkommen von 1990 markierte den Grundstein, in-
dem es Regelungen zur Zuständigkeit für einen Asylan-
trag festlegte.21 Demnach sollte derjenige Mitgliedstaat 
für die Prüfung eines Schutzbegehrens und die Unter-
bringung zuständig sein, der die wichtigste Rolle bei der 
Einreise des Asylbewerbers gespielt hatte – wenn der 
Antragsteller etwa zu bereits im Land lebenden engen 
Verwandten reiste oder er vorher im Besitz eines Visums 
oder einer Aufenthaltserlaubnis dieses Staates war. Da-
durch sollte zum einen sichergestellt werden, dass stets 
nur ein Staat die Verantwortung für den Asylbewerber hat 
und das Phänomen von ›Refugees in Orbit‹ – Schutz-
suchende, für deren Versorgung und Asylprüfung sich 
niemand zuständig fühlt und die sich ohne Status in der 
Europäischen Gemeinschaft bewegen – vermieden wird. 
Zum anderen sollte jedes Schutzbegehren nur einmal 
inhaltlich geprüft werden, um keinen Anreiz zum ›Asy-
lum-Shopping‹ – der wiederholten oder gleichzeitigen 
Antragstellung in unterschiedlichen Mitgliedstaaten – zu 
setzen. 

Gerade Staaten wie Deutschland und Frankreich be-
standen in den 1990er Jahren auf der Zuständigkeits-
festschreibung nach dem Dubliner Übereinkommen, 
da sie befürchteten aufgrund ihrer hohen Schutz- und 
Unterbringungsstandards innerhalb der Gemeinschaft 
zum ›Reserveasylland‹ zu werden, in dem das Gros der 
Schutzsuchenden Asyl beantragen würde bzw. in dem 
auch ökonomisch motivierte Migranten ohne akutes Ver-
folgungsschicksal ihr Glück versuchen würden.22 Darüber 
hinaus setzte sich Deutschland auf europäischer Ebene 
erfolgreich für restriktive Instrumente wie die Möglichkeit 
zur Festlegung ›sicherer Herkunftsländer‹ bzw. ›sicherer 

Infobox: Sichere Drittstaaten und sichere Herkunftsstaaten

Sichere Drittstaaten sind gemäß deutschem Recht Staaten, in denen die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskon-
vention und der Europäischen Menschenrechtskonvention sichergestellt ist. In diese Staaten können Asylbewerber 
ohne Prüfung ihres Antrags zurückgeschoben werden (§ 26a AsylVfG). Neben den EU-Mitgliedstaaten sind dies 
derzeit Norwegen und die Schweiz. Da Deutschland von sicheren Drittstaaten umgeben ist, bleibt Schutzsuchen-
den nur die Einreise auf dem Luft- oder Seeweg bzw. ein illegaler Grenzübertritt. 

Sichere Herkunftsstaaten sind Staaten, bei denen die grundsätzliche Vermutung besteht, dass dort weder politi-
sche Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet (§ 29a AsylVfG). 
Sichere Herkunftsstaaten sind derzeit die Mitgliedstaaten der EU, Ghana, Senegal, Serbien, Mazedonien sowie 
Bosnien und Herzegowina. Für Antragsteller aus diesen Staaten kommt ein vereinfachtes und schnelleres Asylver-
fahren mit eingeschränkten Rechtsmitteln zur Anwendung. Bundestag und Bundesrat beschließen, welche Staaten 
in die Liste aufgenommen werden. 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/179698/externalisierung
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Drittstaaten‹ oder beschleunigte Verfahren bei ›offen-
sichtlich unbegründeten Asylanträgen‹ ein.23 Das Dubli-
ner Übereinkommen trat am 1. September 1997 in Kraft 
und gilt seit 1. Januar 1998 für alle EU-Mitgliedstaaten. 
In den meisten Fällen ist seitdem derjenige Staat für das 
Asylverfahren zuständig, in den ein Schutzsuchender zu-
erst eingereist ist bzw. in dem er sich nachweislich zuerst 
aufgehalten hat. 

Mit dem ebenfalls 1997 verabschiedeten Vertrag von 
Amsterdam schrieben die Mitgliedstaaten die Entwick-
lung einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik als 
Beitrag zur Verwirklichung eines ›Raumes der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts‹ vertraglich fest. Seit In-
krafttreten am 1. Mai 1999 gehört die Regelung asyl- und 
flüchtlingspolitischer Fragen somit zu den ›vergemein-
schafteten‹ Politikbereichen: In den EG-Vertrag wurde 
die verbindliche Beachtung bedeutsamer internationaler 
Abkommen aufgenommen, darunter die Genfer Flücht-
lingskonvention und die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Inner-
halb von fünf Jahren sollten in der EU-Flüchtlingspolitik 
Mindestnormen sowohl für die Aufnahme von Asylbewer-
bern als auch für die rechtliche Anerkennung und für die 
Durchführung von Asylverfahren geschaffen werden; au-
ßerdem war eine Weiterentwicklung des Dubliner Über-
einkommens sowie die Schaffung einer Rechtsgrundla-
ge für die Aufnahme von Vertriebenen oder anderweitig 
Schutzbedürftigen vorgesehen. 
Im Rahmen einer Sondertagung des Europäischen Rats 
im Oktober 1999 in Tampere wurde das Ziel der Schaf-
fung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS), das sich auf die ›uneingeschränkte und allum-
fassende Anwendung der GFK stützt‹, erstmals konkreti-
siert. Die Kommission erhielt den Auftrag, entsprechende 
Richtlinienvorschläge zu erarbeiten. Daneben sahen die 
Beschlüsse des Europäischen Rats vor, dass auf länge-
re Sicht gemeinsame Asylverfahren und ein unionsweit 
geltender Status für Asylberechtigte geschaffen werden 
sollte.24 Die Beschlüsse waren integrationspolitisch in 
mehrfacher Hinsicht sinnvoll: Zum einen entsprachen 
sie der Logik, das vereinigte Europa als Binnenraum mit 
möglichst weitgehenden Möglichkeiten der Personen-
freizügigkeit zu betrachten; zum anderen versprachen 
sie durch die geplanten Mindeststandards in vielen EU-
Staaten eine konkrete Verbesserung der asylrechtlichen 
Situation für Schutzsuchende. 

Einen wichtigen Schritt für das europäische Asylrecht 
markierte auch die Arbeit des Grundrechtekonvents: Er 
nahm das Asylrecht nach Maßgabe der GFK von 1951 
und des Protokolls von 1967 explizit in die EU-Grund-
rechtecharta auf (Art. 18) – proklamiert anlässlich der 
Regierungskonferenz von Nizza im Dezember 2000, in 
Kraft getreten mit dem Vertrag von Lissabon im Dezem-
ber 2009 – womit ihm eine Art Verfassungsrang zukommt.

Auch wenn sich die in Tampere verabredeten Ziele als 
zu ambitioniert erwiesen und es – nicht zuletzt bedingt 
durch die Terroranschläge des 11. September 2001 und 
den daraufhin geführten Sicherheitsdiskurs – zu Ver-
zögerungen bei der Umsetzung kam, konnten bis 2005 
vier zentrale Rechtsinstrumente des GEAS beschlossen 

werden. Diese bilden bis heute die Achsen der gemein-
samen Asylpolitik (siehe Tabelle 1). Es handelt sich um 
1. die ›Qualifikationsrichtlinie‹, die Mindestnormen für 

die Anerkennung von Asylbewerbern sowie die Rech-
te von anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Ge-
schützten festlegt; 

2. die ›Aufnahmerichtlinie‹, die Standards zu sozialen 
Aufnahme-, Unterbringungs- und Versorgungsbedin-
gungen definiert; 

3. die ›Asylverfahrensrichtlinie‹, die das Ziel einer Stan-
dardisierung bei der Durchführung von Asylverfahren 
verfolgt sowie 

4. die Dublin-II-Verordnung, die das Dubliner Überein-
kommen ablöste. 

Zudem legte die sogenannte Eurodac-Verordnung fest, 
dass bei der Antragstellung die Fingerabdrücke aller 
Asylbewerber abgenommen werden und anschließend 
zusammen mit weiteren Daten in einer EU-weiten Daten-
bank für die Asylbehörden der Mitgliedstaaten verfügbar 
sind. Dadurch soll leichter bestimmt werden können, wel-
cher Staat für das Asylverfahren zuständig ist. Außerdem 
trat am 8. August 2001 eine Richtlinie zum vorüberge-
henden Schutz (auch: Massenzustromrichtlinie) in Kraft: 
Nach den Flüchtlingskrisen infolge der Bürgerkriege im 
ehemaligen Jugoslawien wollte die EU einen gemeinsa-
men Mechanismus zur schnellen Aufnahme von Bürger-
kriegsflüchtlingen und Vertriebenen bei ähnlichen Krisen 
einrichten. Für jeden Mitgliedstaat sollte dabei eine be-
stimmte Aufnahmequote festgelegt werden. In der Richt-
linie einigte man sich jedoch lediglich auf Mindestnormen 
für die temporäre Aufnahme; ansonsten blieb es beim 
Grundsatz der Freiwilligkeit: Die Mitgliedstaaten können 
also weiterhin selbst ihre Aufnahmekapazität bestim-
men.25

Im innenpolitischen Fünfjahresprogramm der EU für 
die Jahre 2005 bis 2010 (Haager Programm) wurden ne-
ben einer gemeinsamen europäischen Asylregelung vor 
allem sicherheits- und abwehrbezogene Maßnahmen wie 
die verstärkte Bekämpfung irregulärer Migration verabre-
det. Mit der sogenannten Rückkehrrichtlinie26 verfügt die 
EU seit 2008 über gemeinsame Vorschriften zur Abschie-
bung und zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen und 
(Wieder-)Einreiseverboten. Diese zielen auch auf abge-
lehnte Asylbewerber, die sich weiterhin illegal in der EU 
aufhalten. Bereits im Oktober 2004 wurde per Ratsver-
ordnung die Agentur Frontex mit Hauptsitz in Warschau 
eingerichtet, die seitdem die Überwachung der Europäi-
schen Außengrenze zentral koordiniert.27  

Auf dem langen Weg zu einem gemeinsamen  
Asylsystem

Die erste Harmonisierungsphase des gemeinsamen 
Asylrechts (GEAS I) zwischen 2000 und 2007 legte zwar 
wichtige Grundsteine, konnte zentrale Herausforderun-
gen jedoch nicht lösen. Viele der Vorgaben und Min-
deststandards waren zu vage und wurden von den Mit-
gliedstaaten z. T. bewusst unterschritten. Problematisch 
blieben vor allem die großen Unterschiede zwischen den 
nationalen Schutzquoten, aber auch die mangelhaften 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/179671/frontex-und-das-grenzregime-der-eu


Kurzdossier Nr. 29

Tabelle 1: Zentrale Rechtsakte des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)

Rechtsakt und Regelungsge-

genstand

Gültig ab / 

Termin für 

Umsetzung

Rechtsakt 

Neufassung

Gültig ab / 

Termin für 

Umsetzung

Schüsselelemente des Rechtsakts

Verordnung (EG) Nr. 

343/2003 des Rates vom 18. 

Februar 2003 zur Festlegung 

der Kriterien und Verfah-

ren zur Bestimmung des 

Mitgliedstaats, der für die 

Prüfung eines von einem 

Drittstaatsangehörigen in 

einem Mitgliedstaat gestellten 

Asylantrags zuständig ist

17.03.2003 Verordnung 

(EU) Nr. 

604/2013 

vom 26. Juni 

2013

19.07.2013 Zuständigkeit primär bei dem MS, der wichtigste Rolle bei Einreise in die EU ge-

spielt hat (Erteilung von Visum oder Aufenthaltstitel, erstmalige Feststellung), i.d.R. 

Überstellung in diesen Staat; andere Kriterien werden berücksichtigt (unbegleitete 

Minderjährige/Kindeswohl, familiäre Beziehungen, besonders schutzbedürftige 

Personen); verpflichtendes persönliches Gespräch; Rechtsmittel gegen Über-

stellung; kostenlose Rechtsberatung; Inhaftierung nur bei Fluchtgefahr; genaue 

Regelung der Überstellung zwischen MS

Verordnung (EG) Nr. 

2725/2000 des Rates vom 

11. Dezember 2000 über die 

Einrichtung von „Eurodac“ für 

den Vergleich von Finger-

abdrücken zum Zwecke der 

effektiven Anwendung des 

Dubliner Übereinkommens

15.12.2000 Verordnung 

(EU) Nr. 

604/2013 

vom 26. Juni 

2013

20.07.2015 Grundlage für EU-Fingerabdruck-Datenbank; Regelung der operativen Zustän-

digkeit: Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen; Erfassung 

von Fingerabdrücken, Geschlecht sowie Ort und Zeitpunkt der Antragstellung; 

Übermittlung dieser Daten sowie einer Kennummer binnen 72 Stunden an das 

Zentralsystem (Name und Anschrift werden nicht übermittelt);  Regelung des 

Nutzerkreises: Zuständige Asylbehörden in den MS, Europol, in besonderen 

Einzelfällen: dafür benannte nationale Polizeibehörden; Löschung der Daten nach 

zehn Jahren

Richtlinie 2003/9/EG des 

Rates vom 27.1.2003 über 

Mindestnormen für die Auf-

nahme von Asylbewerbern in 

den Mitgliedstaaten

06.02.2005 Richtlinie 

2013/33/EU 

vom 26. Juni 

2013

20.07.2015 Garantiert Zugang der Asylbewerber zu Unterkunft, 

Verpflegung sowie medizinischer und psychologischer Versorgung; Vorgabe hö-

herer Standards für besonders Schutzbedürftige; Arbeitsmarktzugang spätestens 

nach neun Monaten; Festlegung möglicher Gründe für Inhaftierung von Asylbewer-

bern: Identitätsfeststellung, Beweissicherung, Entscheidung über Einreiserecht, 

verspätete Asylantragstellung, Gründe der nationalen Sicherheit oder öffentlichen 

Ordnung, Sicherung einer Dublin-Überstellung

Richtlinie 2004/83/EG des 

Rates vom 29. April 2004 

über Mindestnormen für die 

Anerkennung und den Status 

von Drittstaatsangehörigen 

oder Staatenlosen als Flücht-

linge oder als Personen, die 

anderweitig internationalen 

Schutz benötigen, und über 

den Inhalt des zu gewähren-

den Schutzes

10.10.2006 Richtlinie 

2011/95/

EU vom 13. 

Dezember 

2011

21.12.2013 Grundsatz der Nichtzurückweisung von Schutzsuchenden (non-refoulement, Ver-

pflichtung aus GFK sowie Zusatzprotokoll); Pflicht zur Prüfung für MS; Normen für 

die Anerkennung als Flüchtling oder subsidiär Geschützter und für den Flüchtlings-

status; insbesondere Regelung der Verfolgungsgründe: (Gefahr der) Verfolgung 

bzw. ernsthafter Schaden ausgehend von Staaten, Parteien/Organisationen, 

nichtstaatlichen Akteuren (wenn Staat keinen Schutz bietet); Verfolgung muss 

›gravierend‹ sein (schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschen-

rechte oder Anhäufung mehrerer, weniger gravierender Menschenrechtsverletzun-

gen); Verfolgungshandlungen u. a.: physische, psychische oder sexuelle Gewalt, 

Diskriminierung durch staatliche Akteure, unverhältnismäßige Strafverfolgung/

Bestrafung, Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes, geschlechtsspezifische 

Handlungen; weitgehende Gleichstellung von subsidiär Geschützten mit aner-

kannten Flüchtlingen im Hinblick auf Rechte (z. B. Zugang zu Beschäftigung und 

Gesundheitsvorsorge, Integrationsmaßnahmen)

Richtlinie 2005/85/EG des 

Rates vom 1. Dezember 

2005 über Mindestnormen für 

Verfahren in den Mitglied-

staaten zur Zuerkennung und 

Aberkennung der Flüchtlings-

eigenschaft

01.12.2007 Richtlinie 

2013/32/EU 

vom 26. Juni 

2013

20.07.2015 Zugang für Asylbewerber zu wirksamem Verfahren und Rechtsbehelfen mit 

aufschiebender Wirkung; Recht auf persönliche Anhörung, ggf. mit Dolmetscher; 

Anhörungsbericht muss verschriftlicht werden und einsehbar sein; UNHCR erhält 

Zugang zu Antragstellern; Asylprüfung erfolgt einzeln, objektiv und unter Verwen-

dung aktueller (Herkunftsland)Informationen; neben Flüchtlingsschutz muss im sel-

ben Verfahren auch subsidiärer Schutz geprüft werden; unbegleitete Minderjährige 

erhalten kompetente Vertreter; bei Einreise aus sicheren Drittstaaten besteht keine 

Verpflichtung zur Asylprüfung; MS dürfen Regelungen zu ›offensichtlich unbegrün-

deten Anträgen‹ schaffen, sichere Herkunftsstaaten definieren und beschleunigte 

Prüfungen an den Grenzen vor nehmen (›Flughafenverfahren‹); Regeldauer des 

Asylverfahrens: sechs Monate

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis der Rechtsakte, FRA /Europarat (2014), KOM (2014).
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Unterbringungs- und Verfahrensstandards in einigen 
EU-Mitgliedstaaten wie z. B. Griechenland, Italien oder 
Zypern. Vor diesem Hintergrund legte die Europäische 
Kommission 2007 ein Grünbuch mit konkreten Vorschlä-
gen für die Weiterentwicklung des Europäischen Asyl-
systems vor.28 Zentrale Ziele waren eine weitere Har-
monisierung und Anhebung der Schutzstandards, die 
Schaffung eines Unterstützungsbüros für Asylfragen so-
wie eine größere Solidarität bei der Flüchtlingsaufnahme 
zwischen den EU-Staaten und gegenüber Drittstaaten. 
Diese Prioritäten übernahm der Europäische Rat 2009 im 
›Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl‹ sowie im 
innen- und justizpolitischen Fünfjahresplan für die Jahre 
2010 bis 2014 (Stockholmer Programm).

Die Verhandlungen um das Reformpaket waren lang-
wierig, führten aber schließlich zur Novellierung der ein-
schlägigen Rechtsgrundlagen zwischen 2011 und 2013 
(GEAS II). Diese müssen bis Mitte 2015 in nationales 
Recht umgesetzt werden. Insbesondere durch die Neu-
fassung der Qualifikationsrichtlinie kam es zu einer Ver-
besserung des materiellen Flüchtlingsschutzes. Zudem 
bestehen nun die Voraussetzungen für stärker verein-
heitlichte Standards bei der Unterbringung und bei der 
Durchführung der Asylverfahren (siehe Tabelle 1). 

Beim Prozess der Harmonisierung müssen nicht 
nur die Mitgliedstaaten ihre Pflicht erfüllen. Soll es tat-
sächlich zu einem einheitlichen Asylstandard in der EU 

kommen, haben insbesondere die Kommission und das 
Europäische Asyl-Unterstützungsbüro (EASO) wichtige 
Koordinationsarbeit zu leisten, denn momentan klaffen 
Anspruch und Realität des gemeinsamen Asylsystems 
noch weit auseinander. So kommt es immer wieder zu 
Verstößen einzelner Mitgliedstaaten gegen das Zurück-
weisungsverbot und andere Vorgaben des internatio-
nalen humanitären Völkerrechts.30 Nicht zuletzt zeigen 
wegweisende Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre, 
mit denen die z. T. vagen politischen Rahmensetzungen 
präzisiert wurden, dass von einer kohärenten Anwen-
dung der GEAS-Standards noch keine Rede sein kann: 
Sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) als auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
haben Urteile gefällt, die von zentraler Bedeutung für 
den gemeinsamen Asylraum EU, insbesondere das Dub-
lin-System sind.31 Diese Urteile haben die Rechte von 
Flüchtlingen vor allem im Hinblick auf ihre Unterbringung 
und die Qualität der Verfahren gestärkt.

Im Januar 2011 urteilte der EGMR im Falle eines af-
ghanischen Staatsangehörigen (M.S.S. gegen Belgien 
und Griechenland), dass Asylbewerber auch innerhalb 
der EU nicht in Länder zurückgeführt werden dürfen, in 
denen ihnen unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung nach Art. 3 EMRK droht. Der Antragsteller war nach 
Maßgabe der Dublin-Verordnung von Belgien nach Grie-
chenland überstellt worden, weil er dort erstmals seine 
Fingerabdrücke abgegeben hatte. Die Bedingungen der 
Unterbringung erwiesen sich als unmenschlich im Sin-
ne des Art. 3 EMRK und widersprachen den Vorgaben 
der EU-Aufnahmerichtlinie.32 Im Dezember 2011 folgte 
ein Grundsatzurteil des EuGH, wonach ein Asylbewerber 
nicht in einen Mitgliedstaat überstellt werden darf, wenn 
das dortige Asylsystem ›systemische Mängel‹ aufweist.33 
Seit dem Urteil vom Januar 2011 werden Asylsuchen-
de von Deutschland aus nicht mehr nach Griechenland 
überstellt. 

Strittig blieb, ob auch das Asylsystem Italiens, das 
ebenfalls keine durchgehend richtlinienkonformen Auf-
nahmebedingungen sicherstellen kann, ›systemische 
Mängel‹ aufweist. Trotz zahlreicher einstweiliger Verfü-
gungen gegen Überstellungen nach Italien wurde diese 
Frage von den Gerichten bislang verneint. In einem Ur-
teil vom November 2014 (Tarakhel gegen die Schweiz) 
entschied der EGMR jedoch, dass eine Überstellung 
von Familien nach Italien nur dann erfolgen darf, wenn 
dem rückführenden Mitgliedstaat für jeden individuellen 
Fall zugesichert wird, dass eine adäquate Unterbringung 
nach Maßgabe der Aufnahmerichtlinie erfolgt.34 

Ein wichtiges Urteil zur Stärkung der Flüchtlingsrechte 
in der EU war auch ein Urteil des EGMR vom Februar 
2012 (Hirsi Jamaa u. a. gegen Italien), das den Gültig-
keitsbereich der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion auf die hohe See ausdehnte und somit EU-Staaten 
dazu verpflichtete, Asylanträge auch für Personen zu er-
möglichen, die von unter Flagge eines EU-Staats stehen-
den Schiffen in internationalen Gewässern aufgegriffen 
werden. 

Die Überarbeitung der gemeinsamen Asylregelungen 
in der zweiten GEAS-Phase sowie die verschiedenen 

Infobox: Das Europäische Unterstützungsbüro für 
Asylfragen (EASO)

Das European Asylum Support Office (EASO) mit Sitz 
in Valetta (Malta) soll zu einer besseren Umsetzung 
des GEAS beitragen – vor allem indem es den Infor-
mationsaustausch und die praktische Zusammenar-
beit in Asylfragen innerhalb der EU fördert und jene 
Mitgliedstaaten organisatorisch unterstützt, deren 
Asylsystem überlastet ist. Konkret sammelt das Büro 
systematisch Informationen über die Lage in den 
Herkunftsländern von Asylbewerbern, fördert Reloca-
tion-Maßnahmen (d.  h. die Umsiedlung anerkannter 
Flüchtlinge aus besonders belasteten EU-Staaten 
in andere Mitgliedstaaten), organisiert asylrelevante 
Schulungen für Behördenmitarbeiter, entsendet Asyl-
Unterstützungsteams in Staaten, deren Asylsysteme 
überlastet sind, und plant deren Einsätze. EASO ar-
beitet eng mit den Asylbehörden der Mitgliedstaaten 
und mit der Kommission zusammen, ist aber unab-
hängig. Das jährliche Budget ist von weniger als fünf 
Millionen Euro (bis einschließlich 2012) auf rund 15 
Millionen Euro (für 2015) gestiegen. EASO verfügt 
über rund 80 Mitarbeiter und wird von einem Exekutiv-
direktor geleitet. Jährlich erstellt das Büro einen Be-
richt zur Asylsituation in der Union.29 EASO befindet 
sich als relativ junge Institution noch in der Phase der 
Konsolidierung und müsste schrittweise eine perso-
nelle und ideelle Stärkung erfahren, um ihr Mandat 
wirksam zu erfüllen.

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/186403/griechenland
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/145487/italien
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/177025/gruenbuch


Seite 10

Kurzdossier Nr. 29

Präzedenzurteile der höchsten europäischen Gerichte 
haben die Grundlagen für ein europäisches Schutzsys-
tem geschaffen. Allerdings weist dieses System noch 
zahlreiche Lücken, Mängel und Dysfunktionalitäten auf 
– nicht zuletzt, weil die Richtlinien noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt sind und auf zentrale Fragen 
noch keine Antworten gefunden werden konnten (sie-
he ›Ausblick‹). Weitere Harmonisierungsbemühungen 
sind nötig, um die mit steigenden Flüchtlingszahlen ver-
bundenen Herausforderungen in der EU gemeinsam zu 
meistern. In Deutschland zeigen sich diese Herausforde-
rungen in besonderem Maße.

Aktuelle Entwicklungen in Deutschland

Anstieg der Asylanträge

Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2007, als nur knapp 20.000 
Erstanträge registriert wurden, steigen die Asylanträge 
in Deutschland wieder kontinuierlich an. 2014 wurden et-
was mehr als 173.000 Erstanträge gestellt, so viele wie 
seit 1993 nicht mehr. Im internationalen Vergleich der In-
dustrieländer und auch innerhalb der EU gehört Deutsch-
land somit wieder zu den wichtigsten Aufnahmeländern 
für Asylbewerber. In absoluten Zahlen hat Deutschland 
im Zeitraum 2010-2014 gemeinsam mit den USA mit Ab-
stand die meisten Asylanträge registriert (jeweils über 
400.000 Erstanträge).35 Gemessen an der Bevölkerungs-
größe liegt Deutschland im oberen Mittelfeld der Indus-
triestaaten.

Hohe Schutzquoten

In der öffentlichen Diskussion kommt den Schutzquoten, 
also dem Anteil der positiven Asylentscheidungen an allen 
Entscheidungen eine zentrale Rolle zu: Sind diese nied-
rig, wird dies als Indiz dafür herangezogen, dass Asyl-
bewerber nicht schutzbedürftig sind oder das Asylrecht 
sogar bewusst missbrauchen, um etwa Sozialleistungen 
zu beziehen. Schutzquoten müssen jedoch differenziert 
betrachtet werden. Niedrige Schutzquoten – in der me-
dialen Darstellung wird bisweilen fälschlicherweise nur 
die Anerkennung nach Art. 16a GG berichtet (siehe Ab-
schnitt ›Formen nationaler Schutzgewährung‹) – können 
auch Ausdruck einer restriktiven Schutzpraxis des Auf-
nahmestaates sein. Ein sinnvoller Indikator ist indes die 
Gesamtschutzquote, in die alle Schutzformen einberech-
net werden (also Asylberechtigung, GFK-Flüchtlinge, 
Subsidiärer Schutz). Im Jahr 2014 lag die Gesamtschutz-
quote in Deutschland über alle Herkunftsländer hinweg 
bei 31,5 Prozent und somit in etwa im Schnitt der letzten 
acht Jahre (siehe Abbildung 2). Der deutliche Anstieg der 
Schutzquoten seit 2007 ist auf die Umsetzung der EU-
Qualifikationsrichtlinie zurückzuführen, durch die auch 
nicht-staatliche Verfolgung als Schutzgrund stärker be-
rücksichtigt wird. Tatsächlich ist das Schutzniveau sogar 
noch höher, wenn die Schutzquote um die sogenannten 
›formellen Entscheidungen‹ bereinigt wird. Dabei handelt 
es sich um Entscheidungen, bei denen der Schutzan-
spruch nicht inhaltlich geprüft wurde, weil zum Beispiel 
laut Dublin-Verordnung ein anderer EU-Mitgliedstaat für 
die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Die 
sogenannte bereinigte Gesamtschutzquote lag 2014 bei 

Abbildung 2: Schutzquoten 2005 bis 2014
 

Quelle: BAMF (2015b).

http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylrecht/asylrecht-node.html
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48,5 Prozent. Die tatsächliche Schutzquote liegt aber-
mals höher, da ein Teil der gerichtlichen Klagen gegen 
ablehnende Asylentscheidungen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) Erfolg haben. Der An-
stieg der Flüchtlingszahlen hat also bisher nicht zu ei-
nem Absinken des Schutzniveaus geführt.

Resettlement-Verfahren

Bereits in der Vergangenheit hat sich die Bundesrepu-
blik immer wieder punktuell im Bereich der dauerhaften 
Umsiedlung von Flüchtlingen engagiert, etwa im Falle 
der vietnameschen Boatpeople oder 2009 und 2010 im 
Rahmen einer EU-weit koordinierten Aktion durch die 
Aufnahme von insgesamt 2.500 irakischen Flüchtlingen 
aus Syrien und Jordanien.37 Doch erst seit 2012 verfügt 
Deutschland über ein permanentes Neuansiedlungspro-
gramm mit einer jährlich zugesicherten Aufnahmequote. 
Dieses wurde zunächst auf Basis eines Beschlusses der 
Innenministerkonferenz eingerichtet. Von 2012 bis 2014 
wurden in einer Pilotphase jährlich 300 Flüchtlinge im 
Rahmen des UNHCR-Resettlement-Programms aufge-
nommen. Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperi-
ode haben sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, das 
Resettlement-Verfahren zu verstetigen und quantitativ 
auszubauen. Bislang ist die Aufstockung sehr moderat: 
2015 werden 500 Plätze für das Resettlement zur Verfü-
gung gestellt.

Temporäre Aufnahmeprogramme

Als Reaktion auf die Flüchtlingskrise in Syrien hat 
Deutschland als einer von wenigen europäischen Staa-

ten in größerem Umfang Programme zur temporären 
Aufnahme syrischer Flüchtlinge außerhalb des regulären 
Asylverfahrens aufgelegt. Im Mai 2013 wurde ein erstes 
Bundesprogramm für 5.000 Flüchtlinge eingerichtet; im 
Dezember 2013 folgte die Zusage für weitere 5.000 und 
im Juni 2014 für nochmals 10.000 Aufnahmeplätze. Die 
Flüchtlinge reisen überwiegend aus Syriens Nachbar-
ländern ein (v. a. Libanon), ohne das reguläre Asylver-
fahren durchlaufen zu müssen. Sie erhalten einen Auf-
enthaltstitel für zunächst zwei Jahre und dürfen sofort 
arbeiten. Zusätzlich zum Bundesprogramm haben 15 
Bundesländer (mit Ausnahme von Bayern) Aufnahmeer-
lasse herausgegeben, mit denen in Deutschland lebende 
Syrer ihre Angehörigen nach Deutschland holen können, 
wenn sie sich für die Übernahme von deren Unterbrin-
gungs- und Lebenshaltungskosten verpflichten. Gerade 
diese ›Verpflichtungserklärungen‹ erwiesen sich jedoch 
für viele Familien als zu hohe Hürde; ferner wurde ins-
besondere von Flüchtlingsorganisationen bemängelt, die 
Aufnahmeprogramme seien zu spät beschlossen und zu 
langsam umgesetzt worden, um wirksame Akuthilfe zu 
leisten. 

Neue Kontroversen

Die seit 2010 stark steigenden Antragszahlen haben 
die Diskussionen um Asyl und Flüchtlingsschutz in 
Deutschland erneut zugespitzt. Die Kommunen stehen 
vor großen Herausforderungen bei der Unterbringung 
der Flüchtlinge. Das für die Bearbeitung der Asylanträge 
zuständige BAMF verfügte zwischenzeitlich nicht mehr 
über ausreichende Personalkapazitäten, sodass sich der 
Verfahrensstau vergrößerte – obwohl die Parteien der 
aktuellen Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag 
2013 die Verkürzung der Verfahrensdauer auf drei Mona-
te beschlossen hatten. 

Insbesondere die hohen Antragszahlen von Asylbe-
werben aus Serbien, Mazedonien und Bosnien und Her-
zegowina haben vor dem Hintergrund der sehr niedri-
gen Anerkennungsquoten (2014: <0,5%) zu einer neuen 
Debatte um ›Asylmissbrauch‹ geführt. Die Asylantrags-
zahlen waren nach dem Wegfall der Visumpflicht im 
Dezember 2009 und der durch ein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom Juli 2012 erzwungenen Erhö-
hung der Sozialleistungen sprunghaft angestiegen. Als 
Resultat der Koalitionsverhandlungen vom Herbst 2013 
wurden Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina 
gesetzlich zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. In Kraft 
trat die Maßnahme Anfang November 2014, seitdem sind 
die Antragszahlen etwas zurückgegangen. Im Gegenzug 
kam es mit einem im September 2014 verabschiedeten 
Gesetzespaket u. a. zur Verkürzung des Arbeitsverbots 
für Asylbewerber auf drei statt bisher neun Monate sowie 
einer weiteren Lockerung der sogenannten Residenz-
pflicht, aufgrund derer Asylbewerber ihren Landkreis 
oder das Bundesland häufig nur in Ausnahmefällen und 
auf Antrag verlassen durften. 

In den ersten Monaten des Jahres 2015 verzeichnete 
das BAMF eine massive Zunahme der Asylanträge von 
Staatsbürgern des Kosovo, das bislang nicht zu den de-

Infobox: Warum kommen Asylbewerber nach  
Deutschland? 

Im Jahr 2014 wurden EU-weit rund 600.000 Asylan-
träge gestellt, etwa ein Drittel davon in Deutschland. 
In der öffentlichen Diskussion wird immer wieder ge-
fragt, warum Schutzsuchende gerade in Deutschland 
vermehrt Schutz suchen und nicht in anderen euro-
päischen Staaten, die zudem geografisch günstiger 
liegen. Vielfach wird dies allein auf die vergleichswei-
se hohen Sozialleistungen für Flüchtlinge in Deutsch-
land zurückgeführt. Diese Betrachtung ist jedoch sehr 
eindimensional, wie zahlreiche Studien zur Wahl des 
Zielstaats zeigen. Die Höhe der Sozialleistungen und 
das Wohlstandsniveau eines Landes spielen zwar 
eine Rolle, sind aber nicht bedeutsamer als andere 
Faktoren wie das Schutzniveau und die Unterbrin-
gungsstandards. Vielmehr sind oftmals vorhandene 
soziale Netzwerke der ausschlaggebende Grund bei 
der Zielstaatswahl. Dies kann auch erklären, warum 
es zwischen den EU-Staaten große Unterschiede 
hinsichtlich der Herkunftsländer der Flüchtlinge gibt. 
Nach Deutschland kommen etwa besonders viele Af-
ghanen, Syrer und Flüchtlinge aus den Westbalkan-
staaten, weil es hierzulande im europäischen Ver-
gleich große Communities gibt.36
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klarierten ›sicheren Herkunftsstaaten‹ zählt. Ähnlich wie 
im Falle der anderen Westbalkan-Staaten gelingt es den 
Antragstellern jedoch nur sehr selten, einen Schutzbe-
darf geltend zu machen. Ihre Asylanträge werden seit 
Mitte Februar beschleunigt bearbeitet, in der Regel in 
zwei bis drei Wochen. Verbunden mit einer sehr hohen 
Ablehnungsrate und Informationskampagnen im Kosovo 
hatte diese Maßnahme einen deutlichen Rückgang der 
Asylanträge von Kosovaren zur Folge.

Die Reaktionen auf die mit der Flüchtlingsaufnahme 
verbundenen Herausforderungen in den Kommunen fal-
len sehr unterschiedlich aus. Auf der einen Seite gibt 
es vielerorts große Solidarität und Unterstützung für die 
Flüchtlinge. Auf der anderen Seite stehen Bürgerbewe-
gungen der Neueinrichtung von Flüchtlingsunterkünften 
skeptisch bis ablehnend entgegen. Zahlreiche Proteste 
gegen die Aufnahme von Asylbewerbern wurden dabei 
von rechtsradikalen Kräften wie der NPD angestoßen 
oder instrumentalisiert. Dennoch überwiegen bislang 
Solidarität und Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung 
und die Situation ist nicht mit jener zu Beginn der 1990er 
Jahre vergleichbar: Einer 2014 veröffentlichten Stu-
die zufolge würden rund 24 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland eine Bürgerinitiative gegen den Bau eines 
Asylbewerberheimes unterstützen; in einer 1992 durch-
geführten Befragung hatte die Ablehnung noch bei 37 
Prozent gelegen. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil 
derer, die ausdrücklich nicht gegen eine Asylbewerber-
unterkunft votieren würden, von 41 Prozent auf 51 Pro-
zent.38

Ausblick: Aktuelle und zukünftige Her-
ausforderungen – die gemeinsame Ver-
antwortung der EU

Die Flüchtlingsaufnahme wird eine zentrale politische 
Herausforderung für Deutschland bleiben. Für 2015 geht 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rund 
450.000 Asylanträgen in Deutschland aus,39 doch auch 
andere EU-Staaten weisen hohe Antragszahlen auf. An-
gesichts fortdauernder Konflikte an den Rändern Euro-
pas ist mit weiterhin hohen oder sogar steigenden Zah-
len von Flüchtlingen zu rechnen, die ihr Land verlassen 
müssen. Die Probleme Deutschlands sind gleichzeitig 
auch die Probleme der EU; in der aktuellen Flüchtlings-
krise bedarf es in wesentlich stärkerem Maße gemein-
samer europäischer Lösungsansätze. Nationalstaatliche 
Interessen an ausschließlich ›nützlicher‹ Zuwanderung 
(wie z. B. qualifizierter Arbeitsmigration) sollten vor die-
sem Hintergrund zurückgestellt werden zugunsten der 
Wahrnehmung internationaler und humanitärer Verant-
wortung. Denn weiterhin nehmen weniger entwickelte 
Länder in geografischer Nähe zu Krisenstaaten mit Ab-
stand die meisten Flüchtlinge auf. Neben dem individu-
ellen Asylrecht sollten Deutschland und die EU daher 
auch kollektive Programme zur – temporären wie dau-
erhaften – Aufnahme von Flüchtlingen direkt aus dem 
Ausland ausbauen. Im Rahmen dieser Aufgabe stellen 
sich zahlreiche kritische Fragen, die auch Aspekte der 

fairen Verteilung und der Solidarität der Mitgliedstaaten 
untereinander betreffen. 

Die größte gesamteuropäische Herausforderung im 
Hinblick auf Asylfragen bleibt derzeit jedoch, die Vorga-
ben aus dem EU-Recht, der GFK und der EMRK zum 
humanitären Schutz wirksam und flächendeckend durch-
zusetzen. Hier besteht für die Mitgliedsländer, aber auch 
für die EU als Ganze ein hohes Maß an Verantwortung 
Schutzsuchenden in aller Welt gegenüber. Das GEAS II 
ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung, denn es ver-
spricht, die in einigen EU-Staaten bislang nur geringen 
Schutzstandards deutlich anzuheben.40 Demgegenüber 
diskreditieren die steigenden Opferzahlen unter Migran-
ten, die Europa über das Mittelmeer erreichen wollen, 
das europäische Flüchtlings- und Asylsystem: Nach Be-
rechnungen der Internationalen Organisation für Migrati-
on (IOM) sind dabei seit dem Jahr 2000 bereits mehr als 
22.400 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 3.000 
allein im Jahr 2014 (das entspricht rund 75 Prozent aller 
Todesfälle von Migranten an Seegrenzen weltweit).41 Die 
Zahl der Todesfälle auf dem Mittelmeer in den ersten vier 
Monaten des Jahres 2015 beziffert die IOM bereits auf 
rund 1.800. Allein am 18. April starben bis zu 800 Men-
schen, als ein völlig überfülltes Schiff vor der libyschen 
Küste kenterte.

Seenotrettung im Mittelmeer 

Nachdem am 3. Oktober 2013 bei einer Schiffskatastro-
phe vor Lampedusa mehr als 350 Menschen, die von der 
libyschen Küste aus nach Europa gelangen wollten, ums 
Leben gekommen waren, rief die italienische Regierung 
die humanitäre Seenotrettungsaktion ›Mare Nostrum‹ ins 
Leben. Für rund ein Jahr patrouillierte die italienische 
Marine nahezu flächendeckend im südlichen Mittelmeer 
und rettete nach eigenen Angaben über 100.000 Perso-
nen.42  Die Europäische Union beteiligte sich – entgegen 
den Wünschen Italiens – nur symbolisch an der monat-
lich zwischen neun und zehn Millionen Euro kostenden 
Aktion, die zum November 2014 auslief. Seitens der EU 
wurde ›Mare Nostrum‹ durch ein neues Grenzüberwa-
chungsprogramm für das Mittelmeer abgelöst (›Triton‹). 
Dieses soll von der Grenzschutzagentur Frontex koordi-
niert werden. ›Triton‹ stellt zwar mit einem monatlichen 
Budget von 2,9 Millionen Euro, 21 beteiligten Mitglied-
staaten, 65 Mitarbeitern sowie entsprechendem Gerät 
die bislang kosten- und personalintensivste Operation 
in der Geschichte der europäischen Grenzschutzagentur 
dar. ›Mare Nostrum‹ kann sie aber nicht ersetzen, da die 
Operation über eine wesentlich schwächer ausgestattete 
humanitäre Komponente verfügt und die Grenzsicherung 
im Vordergrund steht. Dies hat sich auch nach dem er-
neuten Flüchtlingsdrama, bei dem im April 2015 bis zu 
800 Menschen vor der lybischen Küste ertranken, nicht 
geändert. Zwar hat die EU reagiert und das Budget von 
Frontex verdreifacht. Dennoch besteht für die EU ein 
zentrales Dilemma fort: Einerseits möchte sie ihren hu-
manitären Verpflichtungen durch die Rettung von Schiff-
brüchigen nachkommen, andererseits hat das Ziel der 
Verhinderung illegaler Einreisen weiterhin höchste Prio-

http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/161980/brandanschlag-in-solingen
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/161980/brandanschlag-in-solingen
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rität. Faktisch bleibt der Rettungsauftrag nachgeordnet, 
denn er soll insbesondere von Frontex erfüllt werden, ei-
ner Agentur, die primär zur Sicherung der Außengrenzen 
der EU beitragen soll.43

Zugang zum Flüchtlingsschutz in der EU 

Die EU-Grundrechtecharta gewährt zwar ein Recht auf 
humanitären Flüchtlingsschutz, im gemeinsamen Asyl-
recht gibt es jedoch keinen Mechanismus, der Asylbe-
werbern eine erleichterte Einreise ermöglicht. Statt-
dessen gelten die allgemeinen Visa-Vorschriften. Die 
Schutzsuchenden stammen vorwiegend aus Ländern, für 
die in der EU Visumpflicht besteht. Da sie jedoch oft die 
Voraussetzungen für die normale Visaerteilung nicht er-
füllen, reisen sie überwiegend irregulär ein und setzen 
dabei häufig ihr Leben aufs Spiel (siehe voriger Abschnitt 
zur Seenotrettung). Diese Problematik hat sich mit der 
verstärkten Überwachung der Europäischen Außengren-
ze verschärft. Eine zentrale Herausforderung besteht so-
mit für die EU darin, Flüchtlingen einen möglichst siche-
ren Zugang zum humanitären Schutz in Europa – auch 
jenseits des individuellen Asylrechts – zu bieten.44 Ge-
rade angesichts der syrischen Flüchtlingskrise erscheint 
es notwendig, auf EU-Ebene einen temporären Kollektiv-
Schutzstatus zu schaffen, um aus humanitären Gründen 
gemeinsam und koordiniert Flüchtlinge aufzunehmen.45 
Doch hierzu besteht ebenso wenig ein mehrheitlicher 
Wille bei den Mitgliedstaaten, wie zur Schaffung wirklich 
sicherer Zugangswege für Personen, die ein individuel-
les Asylverfahren anstreben. Entsprechende ›Protected-
Entry-Procedures‹ über das sogenannte Botschaftsasyl 
oder humanitäre Visa sind jedoch auch mit Risiken ver-
bunden: Beamte in den Auslandsvertretungen müssten 
eine Art ›Asyl-Vorprüfung‹ durchführen, ohne dafür ge-
schult zu sein; außerdem bliebe fraglich, wie politisch 
Verfolgte wirksam Zugang zu rechtlicher Beratung und 
Unterstützung erhalten können. Insbesondere in Zeiten 
hoher Asylantragszahlen haben diese Ansätze kaum re-
alistische Chancen auf Umsetzung.46 

Die kommenden Jahre werden zeigen, inwieweit es 
der EU gelingt, das gemeinsame Wiederansiedlungs-
Programm (Resettlement) in nennenswertem Umfang 
auszubauen. Hierbei werden in Kooperation mit dem 
UNHCR anerkannte Flüchtlinge, die sich in zahlenmäßig 
stark belasteten Drittstaaten aufhalten, in die EU umge-
siedelt. Addiert man die Resettlement-Kontingente aller 
EU-Staaten, die ein solches Programm anbieten, kommt 
man für die Jahre 2010 bis 2014 auf durchschnittlich nur 
etwa 5.000 Plätze in der gesamten EU, wobei fast 90 
Prozent auf Staaten entfallen, in denen solche Neuan-
siedlungsprogramme bereits seit längerem ein zentraler 
Bestandteil des Flüchtlingsschutzes sind (Vereinigtes 
Königreich, Schweden, Niederlande, Finnland, Däne-
mark).47 Im Rahmen ihrer neuen Migrationsagenda, die 
die EU-Kommission Mitte Mai 2015 vorgestellt hat, ist der 
Aufbau eines EU-weiten Neuansiedlungsprogramms ge-
plant, das jährlich auf alle Mitgliedstaaten verteilt 20.000 
Plätze für die Aufnahme von Personen, »die eindeutig 
internationalen Schutz« in Europa benötigen, vorsieht. 

Unklar ist bislang allerdings, ob sich die Mitgliedstaaten 
tatsächlich hierzu bereit erklären.

Gegenseitige Anerkennung von Asyl-Entscheidungen

Das GEAS II bietet zwar gute Voraussetzungen für eine 
Harmonierung von Asylentscheidungen, Unterbringungs- 
und Verfahrensstandards. Die EU-Mitgliedstaaten haben 
bislang aber kaum Fortschritte bei der gegenseitigen An-
erkennung von Aufenthaltstiteln erzielt: Asylberechtigte 
und subsidiär Geschützte haben nur ein Aufenthaltsrecht 
für den Staat, der sie anerkannt hat. Ein Mechanismus 
für die gegenseitige Anerkennung nationaler Asylent-
scheidungen (und damit verbunden eine Übertragung 
der Schutzverantwortung), wenn sich ein Schutzbegüns-
tigter in einem anderen Mitgliedstaat niederlässt, exis-
tiert nicht. Frühestens nach fünf Jahren können Flüchtlin-
ge im Sinne der Qualifikationsrichtlinie einen EU-weiten 
Daueraufenthaltstitel erhalten,48 allerdings nur unter Be-
dingungen, die für viele schwer zu erfüllen sind (z. B. 
eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts und Vor-
liegen eines umfassenden Krankenversicherungsschut-
zes).

Fairness und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten

Eine weitere Herausforderung besteht in der mangelnden 
innereuropäischen Solidarität, wenn es um die Verant-
wortlichkeiten geht, die ein hohes Flüchtlingsaufkommen 
mit sich bringen kann. Kommission, Rat und Parlament 
haben sich zwar mit Verweis auf den in den EU-Verträ-
gen festgeschriebenen Grundsatz der Solidarität mehr-
fach für ein Asylsystem ausgesprochen, das diesem 
Grundsatz gerecht wird.49 Dennoch werden auch nach 
den Vorgaben der reformierten Dublin-III-Verordnung 
einige Mitgliedstaaten überproportional von Flüchtlings-
zuwanderung betroffen sein und andere so gut wie gar 
nicht. Die Verordnung sieht keinerlei verbindliche Las-
ten- oder Verantwortungsteilung vor, lediglich ein Früh-
warnsystem soll krisenhafte Überlastungen einzelner 
Asylsysteme rechtzeitig erkennen helfen und mit Unter-
stützung durch das Europäische Unterstützungsbüro für 
Asylfragen (siehe Infobox ›EASO‹) bewältigen. Bei der 
Verabschiedung der strategischen Leitlinien für die EU-
Innenpolitik im Sommer 2014 betonte der Europäische 
Rat erneut die Notwendigkeit europäischer Lösungen für 
gemeinsame Herausforderungen sowie den Grundsatz 
der internen Solidarität und einer gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten.50 Dazu bedarf es in Zukunft 
einer Einigung auf Kriterien zur Bestimmung zumindest 
theoretisch fairer Aufnahmequoten, mit denen eine soli-
darische Verteilung von Verantwortlichkeiten wirksam er-
reicht werden kann – etwa durch finanzielle Kompensa-
tionen für die Aufnahme von Asylsuchenden wie sie seit 
2014 bei der Aufnahme von bereits anerkannten Flücht-
lingen (Resettlement) bzw. deren EU-interner Weiterver-
teilung (Relocation) aus dem Asyl- und Migrationsfonds 
vorgesehen ist.51

Die Mitte Mai 2015 vorgestellte Migrationsagenda der 
EU sieht die Einführung eines Quotensystems vor, mit 
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dem bis zu 20.000 Flüchtlinge aus überlasteten EU-Staa-
ten an den Außengrenzen auf die anderen Mitgliedstaa-
ten weiterverteilt werden sollen. Bis Jahresende soll ein 
Vorschlag für ein dauerhaftes gemeinsames EU-System 
»für krisenbedingte Umsiedlungen infolge eines Massen-
zustroms von Migranten« erarbeitet werden. Außerdem 
schlägt die Kommission ein gemeinsames Resettlement-
Programm der EU für bis zu 20.000 Flüchtlinge vor, die 
nach dem gleichen Quotenschlüssel auf die Mitgliedstaa-
ten verteilt werden sollen. Die Idee einer Quotenrege-
lung trifft aber in zahlreichen Mitgliedstaaten auf Wider-
stand, sodass abzuwarten bleibt, ob ein solches System 
wirklich eingeführt wird.

Legale Migration, Außenpolitik und Entwicklungs- 
zusammenarbeit

Entscheidend für die Zukunft der europäischen Asyl-
politik wird daneben sein, inwieweit es gelingt, durch 
flankierende politische Maßnahmen die Asylsysteme 
zu entlasten und für eine bessere Differenzierung von 
Schutzsuchenden und sonstigen Migranten zu sorgen. 
Die Beseitigung von Fluchtursachen stellt dabei die kom-
plexeste Herausforderung dar. Ein vielversprechender 
Ansatz sind sogenannte Mobilitätspartnerschaften – ver-
traglich abgesicherte Kooperationen mit ausgewählten 
Drittstaaten, die migrations- und entwicklungspolitische 
Ziele miteinander verbinden sollen. Im Idealfall lässt 
sich durch Mobilitätspartnerschaften eine ›Triple-Win‹-
Situation erreichen: 
(1) Personen aus Drittstaaten erhalten darüber eine le-

gale Alternative zum Asylverfahren und damit die Per-
spektive eines zeitlich befristeten Aufenthalts in Eu-
ropa; 

(2) die Herkunftsländer werden in einer schwierigen 
Übergangssituation entwicklungspolitisch unterstützt, 
da durch Rücküberweisungen und Technologietrans-
fer wirtschaftliches Wachstum gefördert wird; 

(3) die europäischen Aufnahmeländer schließlich erhal-
ten mit den Mobilitätspartnerschaften ein zusätzliches 
Instrument, um den Fachkräftemangel abzumildern. 

Gefragt sind neben migrations- und entwicklungspo-
litischen auch außenpolitische sowie wirtschafts- und 
handelspolitische Ansätze. Vor allem gehört dazu aber 
auch, potenzielle Migranten über die bereits bestehen-
den legalen Zuwanderungswege (etwa für Qualifizierte 
oder Fachkräfte) besser zu informieren. Vielfach könnten 
dadurch illegale, gefährliche und über die Bezahlung von 
Schleppern auch teure Einreiseversuche zur Stellung ei-
nes Asylantrags in der EU vermieden werden.

Integrationsangebote und Potenzialerschließung

Deutschland muss wie alle Staaten der EU damit rech-
nen, weiterhin ein Zufluchtsgebiet für internationale 
Schutzsuchende zu sein – und sollte sich darauf einstel-
len, eine große Anzahl von Flüchtlingen für längere Zeit-
räume oder sogar für immer zu beherbergen. Vor diesem 
Hintergrund ist es sinnvoll, möglichst früh mit Integra-
tionsmaßnahmen (wie Sprachkurse oder berufliche Bil-

dung) zu beginnen und auch die Vorzüge der Zuwande-
rung zu erkennen: Gerade alternde Gesellschaften wie 
jene in der EU sollten stärker auf die Potentiale, Talente 
und Fähigkeiten von Flüchtlingen achten und diese för-
dern. Denn Flüchtlinge sind in der Regel deutlich jünger 
als die angestammte Bevölkerung und können – eine 
gelungene Integration vorausgesetzt – zur Abfederung 
von Fachkräftemangel und allgemeiner demografischer 
Risiken beitragen. Eine zentrale Herausforderung bleibt 
dabei, die Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen 
in der Bevölkerung zu erhalten und zu stärken.
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